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Antrag auf Vorbescheid nach § 9 Abs. 1a BImSchG,  
Windenergievorhaben in der Gemeinde Everswinkel,  
Ortsteil Alverskirchen, Kreis Warendorf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die EnBW Windkraftprojekte GmbH beantragt die Erteilung eines immissi-
onsschutzrechtlichen Vorbescheids gemäß § 9 Abs. 1a BImSchG für die in 
folgender Tabelle aufgeführten Windenergieanlagen in der Gemeinde E-
verswinkel auf der Gemarkung Alverskirchen (Tabelle ebenfalls nochmal 
dem Schreiben angehängt): 

 

Die EnBW Windkraftprojekte GmbH beantragt zu den folgenden Fragestel-
lungen eine abschließende Feststellung nach § 9 Abs. 1a BImSchG für die 
in der vorstehenden Tabelle angegebenen Windenergieanlagen: 
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1.  Ist das Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert? 
 
2.  Steht dem Vorhaben die gemeindliche Bauleitplanung nach § 35 Abs. 3 

S. 1 Nr. 1 BauGB oder § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB entgegen?  
 
3.  Stehen dem Vorhaben Ziele der Raumordnung nach § 35 Abs. 3 S. 2 

oder S. 3 BauGB entgegen? 
 
4. Stehen dem Vorhaben Verbote des Landschaftsschutzes im Sinne von § 

26 Abs. 2 BNatSchG oder öffentliche Belange der Landschaftspflege, der 
natürlichen Eigenart der Landschaft oder des Landschaftsbildes (§ 35 
Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB) entgegen?  

 
Alle vier Fragen können aus Sicht der Antragstellerin kurzfristig positiv im 
Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Vorbescheids beschieden wer-
den:  

− Die Gemeinde Everswinkel hat im September 2024 mit der 37. Ände-
rung ihres Flächennutzungsplans ihre bisherige – unwirksame - 
Konzentrationszonenplanung für Windenergieanlagen deklarato-
risch aufgehoben, so dass öffentliche Belange nach § 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB dem Vorhaben nun auch formal nicht mehr entgegenstehen. 
Auch der geltende Regionalplan Münsterland enthält keine Festle-
gungen mit Ausschlusswirkung für Windenergieanlagen nach § 35 
Abs. 3 S. 3 BauGB.  

− Andere Darstellungen des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
oder Festlegungen des Regionalplans, die dem Vorhaben entgegen-
stehen, sind nicht ersichtlich. Der Flächennutzungsplan der Ge-
meinde stellt die Standorte als Flächen für die Landwirtschaft dar 
und enthält somit keine spezifischen Funktionszuweisungen. Der 
Regionalplan Münsterland stellt die Standorte als Flächen des All-
gemeinen Freiraum- und Agrarbereich dar. 

− Die Verbote des Landschaftsschutzes stehen den Windenergieanla-
gen nach § 26 Abs. 3 S. 5 BNatSchG zurzeit nicht entgegen, da das 
Erreichen des regionalen Teilflächenziels für den Planungsraum 
bislang nicht festgestellt wurde; die Standorte liegen zudem außer-
halb eines Natura 2000-Gebietes sowie von Welterbestätten nach 
Artikel 11 des Übereinkommens vom 16. November 1972 zum 
Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. 1977 II S. 213, 
215).  
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Die ausreichende Erschließung der Windenergieanlagen und die sonstigen 
öffentlichen Belange nach § 35 Abs. 3 BauGB werden nicht zur Prüfung ge-
stellt.  

Ein Antrag auf Genehmigung ist für das Vorhaben bislang nicht gestellt 
worden.  

Freundliche Grüße 
 
 
 

 
EnBW Windkraftprojekte GmbH 
 
i. A. Lisa Bund 
Projektleiterin 
Projektentwicklung Windenergie 


